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Freitag, 22.02.2019
• 15.00-18.00 Uhr 

Markt in der Klosterschiire mit regionalen Produkten
• 20:11 Uhr 

Brauchtumsabend der Narrengilde in der Goldberghalle
 
Samstag, 23.02.2019
• 20:11 Uhr 

Brauchtumsabend der Narrengilde in der Goldberghalle

 

Oberrieder
Fasnet 2019
Sie sind herzlich eingeladen.Sie sind herzlich eingeladen.

Oberrieder
Fasnet 2019
Sie sind herzlich eingeladen.

Brauchtums-
abende
Brauchtums-
abende
Fr. 22. 2. + Sa. 23. 2.
20:11 Uhr Goldberghalle

Haus Band

www.narrengilde-0berried.de

Einlass ab 19 Uhr
Es sind noch Karten an der 
Abendkasse erhältlich!

Amtsblatt - geänderter Redaktions-
schluss über Fasnacht 

Ausgabe 9 
Erscheinungstag Donnerstag, 28.02.2019  
Redaktionsschluss Freitag, 22.02.2019, 11:00 Uhr  
 
Ausgabe 10 
Erscheinungstag Donnerstag, 07.03.2019  
Redaktionsschluss Freitag, 01.03.2019, 11:00 Uhr  
 
Wir bitten um Beachtung! 

Amtsblatt - geänderter Redaktions-

Freitag, 22.02.2019, 11:00 Uhr  Freitag, 22.02.2019, 11:00 Uhr  Freitag, 22.02.2019, 11:00 Uhr

Freitag, 01.03.2019, 11:00 Uhr  Freitag, 01.03.2019, 11:00 Uhr  Freitag, 01.03.2019, 11:00 Uhr

Öff nungszeiten Rathaus und 
Bauhof über Fasnacht 
Am „Schmutzigen Dunschdig“, 28.02.2019, ist das Rathaus von 
8.00 – 12.00 Uhr und von 14.00 – 16.00 Uhr geöff net. 
  
Am Rosenmontag, 04.03.2019, bleiben das Rathaus und der Ge-
meindebauhof geschlossen. 
  
Ab Dienstag, 05.03.2019, sind wir wieder zu den gewohnten 
Sprechzeiten für Sie da. 
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Apotheken
Notdienstzeiten an Samstagen: von 17.00 - 19.00 Uhr
an Sonn- und Feiertagen: von 10.00 - 12.00 Uhr
und   von 17.00 - 19.00 Uhr

Donnerstag, 21.02.2019: 
Littenweiler-Apotheke, Tel.: 0761 - 69 67 50 51, 
Römerstr. 1, 79117 Freiburg (Littenweiler) 
Freitag, 22.02.2019:, 
Dreikönig-Apotheke, Tel.: 0761 - 7 57 55, 
Dreikönigstr. 9, 79102 Freiburg (Wiehre) 
Samstag, 23.02.2019: 
Hölderle-Carré Apotheke Caunes, Tel.: 0761 - 3 68 89 82 01, 
Konrad-Goldmann-Str. 5 A, 79100 Freiburg (Wiehre) 
Sonntag, 24.02.2019: 
Schwabentor-Apotheke, Tel.: 0761 - 3 42 43, 
Oberlinden 22, 79098 Freiburg (Innenstadt) 
Montag, 25.02.2019: 
Kloster-Apotheke Oberried, Tel.: 07661 - 27 66, 
Hauptstr. 9, 79254 Oberried 
Dienstag, 26.02.2019: 
Kur-Apotheke Kirchzarten, Tel.: 07661 - 43 33, 
Hauptstr. 16, 79199 Kirchzarten 
Mittwoch, 27.02.2019: 
Bären-Apotheke Kappel, Tel.: 0761 - 6 00 81 86, 
Moosmattenstr. 5, 79117 Freiburg (Kappel) 
Donnerstag, 28.02.2019: 
Urban-Apotheke Herdern, Tel.: 0761 - 3 89 96 30, 
Hauptstr. 58, 79104 Freiburg (Herdern) 
 
Die weiteren Notdienste der umliegenden Apotheken erfahren 
Sie unter: www.lak-bw.de/notdienstportal, info@lak-bw.de, Tel. 
0711 / 99347-0 

In der übrigen Zeit besteht telefonische Rufbereitschaft!
Der Notdienst beginnt jeweils um 8.30 Uhr

Bezeichnung Sachbearbeiter Telefon, Fax E-Mail

Bürgermeister Herr Vosberg Tel. 07661 93 05 -12 buergermeister@oberried.de

Hauptamt Herr Kaiser Tel. 07661 93 05 -11 ralf.kaiser@oberried.de                                       

Sekretariat Frau Saier Tel. 07661 93 05-12 gemeinde@oberried.de

Zentrale/Bürgerbüro/
Fundbüro/Klosterscheune Frau Lauby Tel. 07661 93 05-0  karin.lauby@oberried.de 

    Fax 07661 9305-88

Rechnungsamt: Frau Leimroth Tel. 07661 9305 22 gudrun.leimroth@oberried.de 
  Frau Fuß Tel. 07661 9305 66 ursula.fuss@oberried.de                                                      

Einwohnermelde- /Passamt Herr Mäder Tel. 07661 93 05 -33  rudolf.maeder@oberried.de                                                               

Standesamt Frau Wehrle Tel. 07661 93 05 -44 petra.wehrle@oberried.de                                                   

Techn.Leiter/Forstbetrieb Herr Röhmer-Litzmann Tel. 07661 93 05-55 claudio.roehmer-litzmann@oberried.de

Ordnungsamt/Ruheberg Frau Maier Tel. 07661 93 05-77 andrea.maier@oberried.de

Kasse                                       Frau Sandmann Tel. 07661 93 05-99     nadine.sandmann@oberried.de 

Bauhof Herr Riesterer Tel. und Fax 07661 91 23 03 bauhof@oberried.de    

Grundschule Frau Johner  (Schulleiterin) Tel. 07661 55 10 michaelschule@oberried.de
    Fax 07661 98 08-44

  Frau Riesterer (Sekretariat) Bürozeiten Fr. Riesterer:  Mo., Mi. und Fr. 8.00 - 12.00 h 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung
Montag -  Freitag 08.00 Uhr - 12 00 Uhr  zusätzlich Donnerstag, 14.00 - 18.30 Uhr
Tourismus Dreisamtal e.V.  Tel.: 07661 90 79 80, Fax: 07661 90 79 89, e-Mail: tourist-info@dreisamtal.de

Notruf Rettungsdienst/Krankentransport 112 
Notruf Polizei 110
Feuerwehr/Notruf 112
Polizei Freiburg 0761 8 82 44 21
Polizeiposten Kirchzarten 07661 979190
Alkofon              0180 10 64 56 45
Telefonseelsorge: 0800 1 11 01 11
Kirchliche Sozialstation Dreisamtal:  07661 98 68-0
Dorfhelferinnen: 07661 70 77
Hospizgruppe Dreisamtal: 07661 61605 
Begl. Pflegender Angehöriger:
Frau Geromüller 07661 64 32
Frau Bottler 07661 68 55
Diakonie Mobiler Sozialer 
Hilfsdienst 07661 93 84 17
Beratungsstelle für ältere Menschen 07661 3 91-114
und deren Angehörige im Dreisamtal 0176 18 96 54 88
Tageselternverein Dreisamtal-
Hochschwarzwald e. V. 07661 62 79 70
www.tev-dreisamtal-hochschwarzwald.de
Blinden- und Sehbehindertenverein 
Südbaden e.V  0761 36 122

Ärzte
Kinderärztlicher Notfalldienst: 0180 6076111  
Augenärztlicher Notfalldienst: 0180 6075311  
Freiburger Notfallpraxis: 
Erwachsene – Tel. 0761/80 99 80 0 
Mo, Di, Do:  18 - 08 Uhr; Mi, Fr: 16 - 08 Uhr; Sa, So, feiertags: 08 – 08 Uhr 
Kinder - Tel. 0761 80 99 800 
Mo – Do: 19 – 22:30 / Fr: 16 – 22:30 / Sa, So und Feiertag 8 -22:30 Uhr,  
St. Josephs-Krankenhaus, Sautierstrasse 1, 79104 Freiburg  
Ab 22:30 Uhr bis um 8 Uhr am Folgetag die Notfallbehandlung durch das 
Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin des Universitätsklinikums, Mathil-
denstrasse 1 (Anfahrt über Heiliggeiststrasse 1) in 79106 Freiburg 
Zahnärztlicher Notfalldienst
Wochenende, Feiertage, Brückentage: 0761 88 50 82 30
Tierärztlicher Notdienst:
Tierarztpraxis Geroldstal - Dr. K. Pöpperl 0171 1 73 06 14
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Fundbüro: 
Kleiner Teddybär gefunden bei der Sparkasse Oberried 
Infos bei Karin Lauby, Bürgerbüro, Tel. 07661 930510 
 
 
Infoveranstaltung zur Sanierung der K 4996 
in Hofsgrund am Mittwoch, 27.02.2019, 19.00 
Uhr, im Bürgerhaus Hofsgrund 
Das Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald saniert die Fahrbahn der 
Kreisstraße K 4996 zwischen Hofsgrund und dem Anschluss an die L 126 
auf einer Länge von ca. 3 Kilometern. 
In einer ersten Bauphase wurde bereits der untere Teil, vom Abzweig der 
L 126 beim Steinwasenpark bis zum Scheibhof/ Sepplhof erneuert. 
Im Frühjahr wird bei geeigneter Witterung in einer zweiten Baupha-
se die Ortsdurchfahrt Hofsgrund bis voraussichtlich Ende Mai saniert. 
Hierfür muss die Kreisstraße während der Arbeiten erneut voll gesperrt 
werden. Die Umleitung erfolgt jeweils über die L 126 und die L 124 über 
den Notschrei und wird ausgeschildert. 
 
Im Rahmen einer Informationsveranstaltung im Bürgerhaus Hofsgrund 
am 27.02.2019, 19.00 Uhr, wird der weitere Bauablauf sowie die Busan-
bindung während der Straßensperrung erläutert und es können Fragen 
gestellt werden. 
 
 

 
Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald  
Amt für Landwirtschaft 
Gemeinsamer Antrag 2019 - Infotermine
• Dienstag, 26.02.2019, 20:00 Uhr, Sommerberghalle Buchenbach, 

Schulstraße 7
• Mittwoch, 27.02.2019, 20:00 Uhr, Unteres Wirtshaus, Titisee-Neu-

stadt–Langenordnach
 
Sie erhalten aktuelle Informationen zu den Änderungen und Neue-
rungen im Gemeinsamen Antrag 2019 (Direktzahlungen, FAKT, LPR, 
AZL, SLG), sowie zu häufig vorkommenden Unregelmäßigkeiten. 
 

 
Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald 
Allgemeinverfügung zum Umgang mit Wasserpfeifen (Shishas) 
in Betriebsräumen von bestehenden Gaststätten in: 
Au, Bad Krozingen, Ballrechten-Dottingen, Bötzingen, Bollschweil, 
Breisach, Breit-nau, Buchenbach, Ebringen, Ehrenkirchen, Eichstet-
ten, Eisenbach, Eschbach, Feldberg, Friedenweiler, Glottertal, Got-
tenheim, Gundelfingen, Hartheim, Heiters-heim, Heuweiler, Hinterz-
arten Horben, Ihringen, Kirchzarten, Lenzkirch, Löffingen, March, 
Merdingen, Merzhausen, Münstertal, Neuenburg, Oberried, Pfaffen-
weiler, Schallstadt, Schluchsee, Sölden, St. Märgen, St. Peter, Staufen, 
Stegen, Titisee-Neustadt, Umkirch, Vogtsburg und Wittnau (Zustän-
digkeitsbereich des Landratsamtes Breisgau-Hochschwarzwald als 
untere Gaststättenbehörde) 

Das Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald erlässt aufgrund von  
§ 1 Landesgaststättengesetz (LGastG) in Verbindung mit § 5 Absätze 
1 und 2 Gaststättengesetz (GastG) und aufgrund des § 35 Satz 2 des 
Landesverwaltungsverfahrensgesetzes (LVwVfG) folgende Allge-
meinverfügung: 
1.  Das Rauchen und Bereitstellen von Shishas, die - ausgenom-

men Pfeifentabak - mit Kohle bzw. organischen Materialien 
befeuert werden, sowie die Lagerung glühender Kohlen und 
anderer glühender organischer Materialien für den Betrieb von 
Shishas wird in Betriebsräu-men von bestehenden Gaststätten 
untersagt. 

2.  Ausgenommen vom Verbot nach Ziffer 1 sind Gaststätten, in 
denen die nachfolgend aufge-listeten Maßgaben der Ziffern 
2.1 bis 2.10 eingehalten bzw. erfüllt werden. 

2.1  Während in den Betriebsräumen Shishas geraucht bzw. be-
reitgestellt oder glühende Kohlen bzw. entsprechende Ersatz-
stoffe gelagert werden, ist durch eine fachgerecht installierte 
me-chanische Be- und Entlüftung, die den Technischen Regeln 
für Arbeitsstätten „Lüftung“ (ASR A3.6) entspricht, sicherzustel-
len, dass eine Konzentration von Kohlenstoffmonoxid (CO) von 
30 parts per million (ppm) nicht überschritten wird. Die aus-
reichende Leistungsfähigkeit der Be- und Entlüftungsanlage 
hinsichtlich des erforderlichen Luftaustausches sowie deren 
fach-gerechte Installation sind vor der Aufnahme des Shis-
ha-Betriebs gegenüber der Gaststät-tenbehörde durch einen 
Nachweis einer Fachfirma oder einer sachkundigen Person zu 
bele-gen.

 Jede eingesetzte Lüftungsanlage muss so beschaffen und di-
mensioniert sein, dass diese pro brennender Shisha 130 m³ Luft 
pro Stunde (130m³/h) nach außen befördert.

 Die Abluft ist grundsätzlich über Dach mit einer Geschwindig-
keit von mindestens 7 Metern pro Sekunde in den freien Luft-
strom abzuleiten. Soweit sichergestellt ist, dass die Abluft nicht 
in Wohn-, Geschäfts- oder sonstige Räume gelangen kann, ist 
ausnahmsweise auch eine al-ternative Ableitung der Abluft in 
den freien Luftstrom zulässig. Sofern in diesem Fall aller-dings 
Erkenntnisse über das Ein- dringen der Abluft in Wohn-, Ge-
schäfts- oder sonstige Räume bzw. Anliegerbeschwerden be-
kannt werden, ist die Ableitung von Abluft sofort zu un-terlas-
sen und das Bereitstellen und Rauchen von Shishas sowie die 
Lagerung glühender Kohle in den Betriebsräumen der Gast-
stätte einzustellen.

 Zur Beurteilung der Abluftableitung ist die zuständige Immis-
sionsschutzbehörde im Be-schwerdefall sowie im Erlaubnisver-
fahren frühzeitig zu beteiligen bzw. bei erlaubnisfreien Verfah-
ren in Kenntnis zu setzten.

 Das technische Datenblatt der Be- und Entlüftungsanlage ist 
im Betrieb zu hinterlegen und Vertretern von Behörden, Polizei 
oder Feuerwehr auf Verlangen vorzulegen. 

2.2  Zur Überwachung der CO-Konzentration sind der Anzündbe-
reich und die Gasträume mit funktionsfähigen CO-Warnmel-
dern, die der DIN EN 50291-1 entsprechen, gemäß der jewei-li-
gen Betriebsanleitung auszustatten. Dabei ist je 25 m² Fläche 
ein Warnmelder anzubringen.

 Eine Ausfertigung der Montage- und Betriebsanleitung der 
CO-Warnmelder ist im Betrieb vorzuhalten und Vertretern von 
Behörden oder Polizei auf Verlangen vorzulegen.

 Die CO-Warnmelder sind fortlaufend betriebsbereit zu halten 
und - sofern die Betriebsanlei-tung nichts anderes festlegt - im 
wöchentlichen Abstand auf ihre Funktionsfähigkeit (Batte-rie-
versorgung) hin zu überprüfen. Die Anbringung der Warnmel-
der hat in Quellnähe (An-zündbereich und Konsumplätze der 
Shishas) zu erfolgen; eine Anbringung in unmittelbarer Nähe 
eines Fensters ist ausgeschlossen. 

2.3  Sofern ein CO-Warnmelder anschlägt, sind sofort sämtliche 
Shishas bzw. alle glühenden Kohlen und alles glühende organi-
sche Material (auch der Tabak) zu löschen. Außerdem sind alle 
Fenster und Türen zu öffnen. Die Räume sind so lange zu lüften, 
bis die CO-Konzentration wieder unterhalb des Grenzwerts von 
30 ppm liegt.

Verkehrsbeschränkungen 
Anlässlich der Fasnachtsumzüge sind nachstehende Straßen an 
folgenden Tagen gesperrt:  
• Donnerstag, 28.02.2019 von 17.30 bis 19.30 Uhr:  

Klosterplatz, Hauptstraße und Obertalstraße 
• Sonntag, 03.03.2019 von 13.11 bis 15.30 Uhr:  

Klosterplatz, Hauptstraße, Sägeplatz WGO,
• Dienstag, 05.03.2019 von 18.15 bis 19.35 Uhr:  

Hauptstraße, Obertalstraße
  
Um Beachtung wird gebeten. 
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 Jedes Anschlagen eines Warnmelders ist mit Datum und Uhr-
zeit zu dokumentieren. Die Do-kumentation ist in der Gaststät-
te vorzuhalten und Vertretern von Behörden, Polizei oder Feu-
erwehr auf Verlangen vorzulegen. 

2.4  Der Anzündbereich für die Kohlen ist mit einem fachgerecht 
installierten Rauchabzug auszu-statten. Der Rauchabzug ist 
während des Anzündvorgangs sowie während der Lagerung 
glühender Kohlen stets in Betrieb zu halten. Über die fachge-
rechte Installation des Rauchab-zugs ist der Gaststättenbe-
hörde vor der Inbetriebnahme von Anzündeinrichtungen, die 
keine Feuerstätten sind, ein Nachweis einer Fachfirma oder 
einer sachkundigen Person vorzule-gen. Soweit als Anzündein-
richtung eine Feuerstätte genutzt wird, ist deren fachgerechte 
Inpro Sekunde in den freien Luftstrom abzuleiten. Soweit si-
chergestellt ist, dass die Abluft nicht in Wohn-, Geschäfts- oder 
sonstige Räume gelangen kann, ist ausnahmsweise auch eine 
al-ternative Ableitung der Abluft in den freien Luftstrom zuläs-
sig. Sofern in diesem Fall aller-dings Erkenntnisse über das Ein- 
dringen der Abluft in Wohn-, Geschäfts- oder sonstige Räume 
bzw. Anliegerbeschwerden bekannt werden, ist die Ableitung 
von Abluft sofort zu un-terlassen und das Bereitstellen und 
Rauchen von Shishas sowie die Lagerung glühender Kohle in 
den Betriebsräumen der Gaststätte einzustellen.

 Zur Beurteilung der Abluftableitung ist die zuständige Immis-
sionsschutzbehörde im Be-schwerdefall sowie im Erlaubnisver-
fahren frühzeitig zu beteiligen bzw. bei erlaubnisfreien Verfah-
ren in Kenntnis zu setzten.

 Das technische Datenblatt der Be- und Entlüftungsanlage ist 
im Betrieb zu hinterlegen und Vertretern von Behörden, Polizei 
oder Feuerwehr auf Verlangen vorzulegen. 

2.2  Zur Überwachung der CO-Konzentration sind der Anzündbe-
reich und die Gasträume mit funktionsfähigen CO-Warnmel-
dern, die der DIN EN 50291-1 entsprechen, gemäß der jewei-li-
gen Betriebsanleitung auszustatten. Dabei ist je 25 m² Fläche 
ein Warnmelder anzubringen.

 Eine Ausfertigung der Montage- und Betriebsanleitung der 
CO-Warnmelder ist im Betrieb vorzuhalten und Vertretern von 
Behörden oder Polizei auf Verlangen vorzulegen.

 Die CO-Warnmelder sind fortlaufend betriebsbereit zu halten 
und - sofern die Betriebsanlei-tung nichts anderes festlegt - im 
wöchentlichen Abstand auf ihre Funktionsfähigkeit (Batte-rie-
versorgung) hin zu überprüfen. Die Anbringung der Warnmel-
der hat in Quellnähe (An-zündbereich und Konsumplätze der 
Shishas) zu erfolgen; eine Anbringung in unmittelbarer Nähe 
eines Fensters ist ausgeschlossen. 

2.3  Sofern ein CO-Warnmelder anschlägt, sind sofort sämtliche 
Shishas bzw. alle glühenden Kohlen und alles glühende organi-
sche Material (auch der Tabak) zu löschen. Außerdem sind alle 
Fenster und Türen zu öffnen. Die Räume sind so lange zu lüften, 
bis die CO-Konzentration wieder unterhalb des Grenzwerts von 
30 ppm liegt.

 Jedes Anschlagen eines Warnmelders ist mit Datum und Uhr-
zeit zu dokumentieren. Die Do-kumentation ist in der Gaststät-
te vorzuhalten und Vertretern von Behörden, Polizei oder Feu-
erwehr auf Verlangen vorzulegen. 

2.4  Der Anzündbereich für die Kohlen ist mit einem fachgerecht 
installierten Rauchabzug auszu-statten. Der Rauchabzug ist 
während des Anzündvorgangs sowie während der Lagerung 
glühender Kohlen stets in Betrieb zu halten. Über die fachge-
rechte Installation des Rauchab-zugs ist der Gaststättenbehör-
de vor der Inbetriebnahme von Anzündeinrichtungen, die kei-
ne Feuerstätten sind, ein Nachweis einer Fachfirma oder einer 
sachkundigen Person vorzule-gen. Soweit als Anzündeinrich-
tung eine Feuerstätte genutzt wird, ist deren fachgerechte Ins-
tallation vor der Inbetriebnahme durch einen Schornsteinfeger 
nachzuweisen. 

2.5  Im Anzündbereich sowie im Bereich der Theke ist jeweils ein 
Feuerlöscher Brandklasse A, der der DIN EN 3 (Tragbare Feuer-
löscher) entspricht, mit 6 Kilogramm Löschmittel vorzuhal-ten. 
Feuerlöscher müssen regelmäßig (alle zwei Jahre) fachmän-
nisch gewartet bzw. ausge-tauscht werden (siehe Prüfplakette 
auf dem Löschmittelbehälter). 

2.6  Der Umgang mit offenem Feuer bzw. glühenden Kohlen ist auf 
einer feuerfesten und stand-sicheren Unterlage und in siche-

rem Abstand zu brennbaren Materialien und elektrischen Ka-
beln und Installationen vorzunehmen. 

2.7  Die Kohlen sind entsprechend den Vorgaben der Gebrauchsan-
leitung anzuzünden. Die Si-cherheitshinweise des Herstellers 
sind strikt zu beachten. 

2.8  Beim Anzünden darf kein Funkenflug über die nicht brennbare 
Unterlage hinaus entstehen. 

2.9  Sämtliche Abfallbehälter müssen aus nichtbrennbaren Stof-
fen bestehen und einen dicht schließenden Deckel oder eine 
selbstlöschende Funktion haben. 

2.10  An der Eingangstür zur Gaststätte ist ein deutlich sichtbarer 
Hinweis mit dem nachfolgend genannten Text anzubringen:

 „Achtung! Bei der Zubereitung und dem Rauchen von Was-
serpfeifen (Shishas) entsteht Koh-lenstoffmonoxid (CO). Hier-
durch können erhebliche Gesundheitsgefahren entstehen, 
insbe-sondere für Schwangere und Personen mit Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen. Zutritt für Minder-jährige nicht gestattet.“

 Alternativ kann auch ein anders formulierter Text gleichen In-
halts verwendet werden. 

3.  Gemäß § 80 Absatz 2 Satz 1 Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung 
(VwGO) wird die sofortige Vollziehung dieser Verfügung (Zif-
fern 1 und 2) angeordnet. 

4.  Für den Fall der Nichtbeachtung dieser Verfügung (Ziffern 1 
und 2) wird die Festsetzung eines Zwangsgeldes in Höhe von 
1.000 Euro angedroht. 

5. Bekanntgabe
Diese Allgemeinverfügung gilt zwei Wochen nach der ortsüblichen 
Bekanntmachung nach § 41 LVwVfG als bekannt gegeben.
Die Allgemeinverfügung kann mit Begründung auf der Homepage 
des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald unter www.lkbh.de/be-
kanntmachungen oder in der ausgedruckten Fas-sung direkt an der 
Information beim Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald, Stadtstr. 
2, 79104 Freiburg, zu den üblichen Sprechzeiten eingesehen werden. 

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe beim Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald, Stadt-
straße 2, 79104 Freiburg Widerspruch erhoben werden. Die Frist ist 
auch gewahrt, wenn der Widerspruch beim Regierungspräsidium, 
Kaiser-Joseph-Str. 167, 79098 Freiburg eingelegt wird. 

Freiburg, den 11.01.2019
gez. Dorothea Störr-Ritter, Landrätin 
 
 

Freitag, 22.02.2018 
• Die Klasse 9a der Realschule am Giersberg bewirtet mit Kaffee, Ku-

chen und Getränken.
• Franz Freßle bringt Speckbrote mit Most
• Gartenstube von 15 - 17 Uhr geöffnet
• Tauschbücherei geöffnet nur freitags von 15 - 18 Uhr
 

Narri Narro, jetzt am Wocheend isch de 
Brauchtumsobend do !!! 
Am 22. und 23. Februar 2019 jeweils ab 20.00 Uhr 
Wir haben noch Karten, die Sie an der Abendkasse in der Gold-
berghalle erwerben können. Unsere Akteure der ca. 15 Pro-
grammpunkte und wir freuen uns auf Sie.  
Mit närrischem Gruß – Narrengilde Oberried 1949 e.V. 



OBERRIED Donnerstag, den 21. Februar 2019 Seite 5

S p o r t f r e u n d e O b e r r i e d e.V. 
Vorbereitungsspiele: 
Sa., 23.02.19, 15.00 Uhr: SF Oberried I - SV Kirchzarten I 
Mi., 27.02.19, 19.15 Uhr: SF Oberried I - FSV RW Stegen I 
 
 
LandFrauenverein Oberried 
Am Mittwoch, 06.03.2019 um 14:30 Uhr findet im Gasthaus Hir-
schen der Aschermittwochskaffee statt. 
Dazu sind alle Landfrauen herzlich eingeladen. 
 
 

 
 

 

 

Freitag, 22. Februar 
10.45-14.15 Uhr: Winterlicher Hochschwarzwald – geführte 
Schneeschuhwanderung am Schauinsland (wetterunabhängig!): 
Mit einem Kleinbus geht es zum Schauinsland. Dort findet die Füh-
rung auf einem Rundweg mit einer Länge von ca. 5 km und einer 
Steigung von ca. 100 m statt. Bevor die Rückfahrt startet, besteht 
ausreichend Zeit für eine Einkehr. Treffpunkt: Vor der Tourist-Info, 
Kirchzarten, Hauptstr. 24 Anmeldung und Infos: Herr Dr. Schwende-
mann, Tel. 0761/ 8814 6599 bis 12 Uhr am Vortag. Teilnehmerzahl 
begrenzt auf 8 Personen. Preis inkl. Fahrt: 29 € pro Person, ggf. zzgl. 
13,- Euro pro Person für Schneeschuh-Leihe 
 

NEU!! 
13 Uhr: Schneeschuhwandern oberhalb St. Wilhelm/Oberried 
mit Klaus Grimm, Geograph, Natur- und Landschaftsführer. Mittel-
schwere Rundtour, 6 km, ca. 2,5 Stunden, 250 Höhenmeter (auf- und 
abwärts). Mindestalter: 14 Jahre Je nach Schneelage und aktuellem 
Wetter kann die Dauer variieren. Nach der Tour besteht die Möglich-
keit zur Einkehr. Wander- oder feste Winterstiefel, wetterangepass-
te Kleidung und Rucksackverpflegung bitte mitbringen. Treffpunkt: 
Oberried, Stollenbacher Hütte, Stollenbachstraße 8 Anmeldung: bis 
20.2., Klaus Grimm, Tel. 0781/ 97027 989 oder per E-Mail: grimm.
klaus@gmx.de Preis: 10€. Ausrüstungs-Verleih möglich, bitte bei der 
Anmeldung angeben: Schneeschuhe: 10€, Stöcke: 5 € 
19-21 Uhr: Heliotrop – Unterstützer des Neuen Wahrnehmungs-
übungen mit Werner Braun und Justine Chevallerie Ort: Buchen-
bach, Friedrich-Husemann-Klinik, Raphaelsaal 
 
Samstag, 23. Februar 
10-12 Uhr: Wetterbuchen-Exkursion mit Schneeschuhen am 
Schauinsland... Wir laufen auf den schönsten Wegen am Schauins-
land und haben einmalige Ausblicke in die Ferne. www.natour-
pur-schauinsland.de Treffpunkt: Parkplatz vor der Bergstation der 
Schauinslandbahn, Schauinslandstraße 390. Anmeldung und Infos: 
bis spätestens Vorabend: Ursel Lorenz: Tel. 07602/ 512 Preis: Inkl. 
Schneeschuhen und Stöcken (leihweise), Suppe oder kleinem, regi-
onalen Vesper und Getränk, Postkarte, Schnäpsle, Infomaterial, Füh-
rung: 55€. Weitere Termine und Wanderungen sind gerne möglich. 
11.45-15.15 Uhr: Gletschersee und Kuckucksuhr – Landschafts-
führung durch den Hochschwarzwald (wetterunabhängig!): Mit 
einem Kleinbus geht es ins Höllental, zum Titisee und Fuß des Feld-
bergs sowie zum Todtnauer Wasserfall. An den Haltepunkten findet 
die Führung auf geschotterten und asphaltierten Wegen mit einer 
Länge von ca. 5 km und einer Steigung von ca. 110 m statt. Bevor 
die Rückfahrt startet, besteht ausreichend Zeit für eine Einkehr. Treff-
punkt: Vor der Tourist-Info, Kirchzarten, Hauptstr. 24 Anmeldung und 
Infos: Herr Dr. Schwendemann, Tel. 0761/ 8814 6599 bis 12 Uhr am 
Vortag Teilnehmerzahl begrenzt auf 8 Personen. Preis inkl. Fahrt: 29 
€ pro Person 

Sonntag, 24. Februar 
9:30-12 Uhr: Schneeschuh-Panorama-Tour am Schauinsland Wir 
laufen über die schönsten Höhen am Schauinsland mit Blick auf 
das Rheintal, die Vogesen und die Schwarzwaldberge. ,,Schnee-
schuhlaufen ist... ...dem Schnee beim Flüstern zuhören!“ www.na-
tourpur-schauinsland.de Treffpunkt: Parkplatz vom Hotel DIE HALDE, 
Halde 2. Anmeldung und Infos: bis spätestens Vorabend: Ursel Lorenz: 
Tel. 07602/ 512 Preis: Inkl. Schneeschuhen und Stöcken (leihweise), 
Suppe oder kleinem, regionalen Vesper und Getränk, Postkarte, 
Schnäpsle, Infomaterial, Führung: 55 €. Weitere Termine und Wande-
rungen sind gerne möglich. 
11-12 Uhr:  „Ich bin nicht Heinz Erhardt!“ Eine musikalische Ma-
tinee von und mit Claudia Zimmer und Herwig Rutt (Tübingen).
Ort: Buchenbach, Friedrich-Husemann-Klinik, Raphaelsaal, Eintritt 
frei – Spenden erbeten 
 
Montag, 25. Februar 
11 Uhr Schneeschuhwandern oberhalb St. Wilhelm/Oberried 
Anmeldung und weitere Infos:siehe Freitag, 22. Februar 
11.45-14.15 Uhr: Der Erzkasten im Winterzauber – Landschafts-
führung auf dem Schauinsland (wetterunabhängig!): Mit einem 
Kleinbus geht es zum Schauinsland. Dort findet die Führung auf ei-
nem asphaltierten und geschotterten Rundweg mit einer Länge von 
ca. 3 km und einer Steigung von ca. 80 m statt. Bevor die Rückfahrt 
startet, besteht ausreichend Zeit für eine Einkehr. Treffpunkt: Vor der 
Tourist-Info, Kirchzarten, Hauptstr. 2 Anmeldung und Infos: ‚ab durchs 
Ländle‘, Herr Dr. Schwendemann, Tel. 0761/ 8814 6599 bis 12 Uhr am 
Vortag. Teilnehmerzahl begrenzt auf 8 Personen. Preis inkl. Fahrt und 
Führung: 24 € pro Person 
 
Mittwoch, 27. Februar 
13 Uhr: Schneeschuhwandern oberhalb St. Wilhelm/Oberried 
Anmeldung und weitere Infos:siehe Freitag, 22. Februar 

Beratungsangebot:  Franz-Josef Winterhalter, Tel. 07661 912168 
Alltagsbegleitung:  Lucia Eitenbichler, Tel. 07661 904156 und 
 Angelika Schreiner, Tel. 07661 1488 
Betreuungsgruppe:  Marianne Schenk, Tel. 07602 518 
Alle Infos zu den Angeboten unter 
www.buergergemeinschaft-oberried.de 

Informationen zur  
Wohnbaugenossenschaft Ursulinenhof 

Für Ihre Fragen stehen wir Ihnen wie immer  
gerne zu jeder Zeit zur Verfügung: 

Tel. 07661 9090763 oder  
E-Mail: oberrieder@wohnbau-genossenschaft.info 

www.wohnbau-genossenschaft.info 
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Regelmäßige Termine 
Montags: 
8:30-9:30 Uhr: Slow-Jogging Treffpunkt: Oberried, Wanderparkplatz 
am Schützen. 
Anmeldung und Infos: Ann Rischke, Tel. 0151/ 14 943 070, 
www.annrischke.com 
9:30-10:45 Uhr: Outdoor-Functional-Fitness 
Einzigartiges Training & in besten Händen: Bei Ann Rischke, Person-
altrainerin A-Lizenz! Ihr Training für mehr Lebensqualität im schöns-
ten Fitness-Studio der Welt: Natur pur! Sie werden es genießen! 
Treffpunkt, Anmeldung und Infos s. Slow Jogging 
18:30-20:30 Uhr: Kochen mit Ann ... herzlich willkommen! Schön-
heit, Ausgeglichenheit und Stressresistenz durch entsäuern und 
entschlacken, mit genussvollen, neuen Rezepten. Sie werden sich 
schnell glücklich, motiviert und leichter fühlen, ohne Hunger und 
ohne JoJo-Effekt! - das Rezept für den Erfolg! Anmeldung und Infos: 
Ann Rischke, Tel. 0151/ 14 943 070, www.annrischke.com 
 
Dienstags: 
10-10:40 Uhr: Wichteltreff Für alle Kinder unter drei – und DU bist 
auch dabei! 
Es werden Kinderlieder gesungen, Kniereiterspiele gemacht und Bü-
cher angeschaut. Für alle Mamis, die ihren kleinen Zwergen musika-
lische Unterhaltung bieten möchten. Eileen Heizmann freut sich auf 
singlustige Mamis und viele neue Babyfreundschaften... 
Ort: Altes Rathaus- Burger Platz, Höllentalstraße 56. Weitere Infos: 
Linda Benitz, Tel.: 07661/ 909 1556 
14-17 Uhr: Kinderbetreuung - Spiel & Spaß auf dem Steiertbart-
lehof Kinder dürfen Hasen und Hühner versorgen, Ponys putzen, 
sie lernen den Umgang mit Ponys und können sich auf jede Menge 
Spiel und Spaß und einen kleinen Snack auf dem Bauernhof freuen! 
Ort: Steiertbartlehof, Geroldstal 2, Oberried; Anmeldung und Infos: 
Anna-Lena Riesterer, Tel. 07661/ 1462 oder per E-Mail: steiertbartle-
hof@t-online.de, www.steiertbartlehof.de 
 
Mittwochs: 
8:30-9:30 Uhr: Slow-Jogging- Anmeldung und Infos s. Montags 
9:30-10:45 Uhr: Outdoor-Functional-Fitness- Anmeldung und Infos 
s. Montags 

Witterungsabhängig 
10 Uhr:Schneeschuh Tour: Nach einer kurzen Einweisung starten 
wir in eine zauberhafte Winterlandschaft. Geführte Tour – ca. 2 bis 2 
½ Stunden, anschließend Glühwein. 
Treffpunkt: Schneesportschule Schauinsland in Oberried-Hofsgrund, 
Silberbergstraße 35. Kosten: 20 € pro Person inkl. Ausrüstung. Anmel-
dung: Schneesportschule Schauinsland, Georg Rees Tel. 07602/ 288. 
14-17 Uhr: Kinderbetreuung-Spiel & Spaß auf dem Steiertbartle-
hof Anmeldung und Infos: s. ‚Dienstags‘ 
14-16 Uhr: Ponyreitspaziergang auf der Fancy-Farm Gemeinsa-
mes Pflegen der Ponys und Pferde; geführter Ausritt um die Weiden 
und Bäche der Fancy-Farm. Ort: Fancy-Farm, Schütterleshof, Kirch-
zarten, Am Pfeiferberg 4 Anmeldung ist nicht erforderlich!Kosten: Kin-
der (Erwachsene)15 min: 15 € (20 €),
30 min: 20 € (25 €) Weitere Informationen: Ute Harre, Tel. 0171/ 4479 
607 oder E-Mail: uteharre@gmx.de 
20:30 Uhr: Skatabend 
Der Skat-Club ‚Herz Dame Dreisamtal‘ spielt jeden Donnerstag. Gäste 
sind jederzeit herzlich willkommen. Ort: Kirchzarten, Gasthaus ‚Alte 
Post‘, Bahnhofstraße 38, Weitere Infos: Fritz Thiesen, Tel. 07661/ 4724 
 
Freitags: 
8:30-9:30 Uhr: Slow-Jogging- Anmeldung und Infos s. Montags 
9:30-10:45 Uhr: Outdoor-Functional-Fitness- Anmeldung und Infos 
s. Montags 
13:30-16:30 Uhr: Lama Trekking Begleitet von unseren Lamas wan-
dern wir über unseren Hofberg und genießen zwischendurch, außer 
dem herrlichen Panoramablick ins Dreisamtal, eine kleine Stärkung 
vom Hof. Kosten: 19 € pro Pers., 60 € pro Familie (4-5 Pers.), inkl. Klei-
nem Vesper Treffpunkt: Ruhbauernhof, Kirchzarten, Dietenbach 9, 
Anmeldung: Bitte bis spätestens Mittwochabend (Teilnehmerzahl 
begrenzt!):
Familie Maier, Tel. 07661/ 61 920, per Mail: mm.maier@t-online.de, 
Termine gerne auch nach Vereinbarung! 

16-18 Uhr: Ponyreitspaziergang auf der Fancy-Farm  Anmel-
dung und Infos: s. ‚Mittwochs‘ 
 
Samstags: 
10-12 Uhr: Ponyreitspaziergang auf der Fancy-Farm Anmeldung 
und Infos: s. ‚Mittwochs‘ 

__________ 
 
Bauernhofmuseen: 
Heimatstüble, Kleines, schnuckliges ‚Stüble’ mit liebevoll platzierten 
alten Sehenswürdigkeiten. 
Ort: Oberried Ortsverwaltung Zastler, Talstraße 27. Öffnungszeiten:-
Montags von 17 bis 19 Uhr 
Gerne können Besuchstermine telefonisch vereinbart werden: Frau 
Schöneberger: Tel. 07661/ 989 077 oder Herr Schreiner: 
Tel. 07661/ 5038 (montags 17-19 Uhr) 
 
Schniederlihof in Oberried-Hofsgrund, Gegendrumweg 3, 
Tel. 0170 / 3 462 672 
November bis Ende April geschlossen. 
 
Hansmeyerhof mit dem Alemanne-Stüble in Buchenbach-Wagen-
steig, Griesdobelstraße 18. Gerne können Besuchstermine tele-
fonisch vereinbart werden: Bettina Willmann, Tel. 07661/ 99 298. 
Weitere Informationen erhalten Sie auch im Internet unter www.
hansmeyerhof.de 
 
Weitere Informationen zu Veranstaltungen im Dreisamtal fin-
den Sie im Online-Veranstaltungskalender auf www.dreisamtal.
de, im ‚iPunkt Dreisamtal’ oder bei der Tourist Info, Tel. 07661/ 
907 980 
 
Brauchtumsabend in Kirchzarten 
Donnerstag, 28. Februar, 20.11 Uhr im Kurhaus in Kirchzarten 
KARTENVORVERKAUF ab 23.2. IN DER TOURIST-INFO 

ÖFNUNGSZEITEN DER TOURIST-INFORMATION 
Montag bis Freitag von 9:30 bis 13 Uhr 
An Sonn- und Feiertagen bleibt die Tourist-Info geschlossen 
 
Am Rosenmontag, den 4. März bleibt die Tourist-Info geschlossen 
 
 

Tag der offenen Tür an der  
Realschule am Giersberg 
Am Samstag, den 23. Februar 2019 von 10 bis 13 Uhr lädt die Re-
alschule am Giersberg in Kirchzarten alle Eltern der Viertklässler, alle 
Eltern der Realschule und alle interessierten Bürgerinnen und Bürger 
ihrer Einzugsgemeinden zum Tag der offenen Tür ein. 
 

Anmeldung an der Realschule am Giersberg in 
Kirchzarten fürGrundschüler der Klassen 4 
Mittwoch, 13.03.2019 von 8.00 Uhr – 12.00 Uhr und 14.00 Uhr – 
17.00 Uhr und Donnerstag, 14.03.2019 von 8.00 – 12.00 Uhr und 
14.00 Uhr – 17.00 Uhr.
Oder nach telefonischer Vereinbarung in den Tagen davor.
Zur Anmeldung bitte mitbringen:
1. Geburtsurkunde/Personalausweis des Kindes
2. Formulare Blatt 4, 5 und 7 (ausgehändigt von der Grundschule) 
 
 
Anmeldetermine für die Kreisgymnasien  
diese Jahr bereits Mitte März 
Die Anmeldetermine für das Schuljahr 2019/2020 an den allge-
meinbildenden Gymnasien in der Trägerschaft des Landkreises 
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Breisgau-Hochschwarzwald finden im März statt. Hier die Termine 
der nahegelegenen Schulen: 
Marie-Curie-Gymnasium in Kirchzarten: 
Am 13. und 14. März, jeweils von 08:00 bis 12:00 und von 14:00 bis 
17:00 Uhr. 
Kreisgymnasium Hochschwarzwald in Titisee-Neustadt: 
Am 13. und 14. März, jeweils von 08:00 bis 13:00 Uhr und 14:00 bis 
16:00 Uhr. 
Albert-Schweitzer-Gymnasium in Gundelfingen: 
Am 13. und 14. März, jeweils von 12:00 bis 16:00 Uhr. 
Musikzug: 11. März, 12:00 bis 16:00 Uhr. 
 
Zu den Anmeldungen ist eine Kopie eines Identitätsnachweises des 
Kindes - zum Beispiel Geburtsurkunde, Personalausweis, Kinderrei-
sepass, die Bestätigungen der Grundschule (Blatt 4 und 5) und die 
Grundschulempfehlung (Blatt 7) vorzulegen. Für den Fall, dass die 
Eltern kein gemeinsames Sorgerecht haben, muss ein geeigneter 
Nachweis über die Sorgerechtsregelung vorgelegt werden. 
 
 
Der Herr der Diebe – eine Aufführung  
der Freien Schule Dreisamtal 
Am Dienstag, 26.02.2019 um 15:00 Uhr, und am Mittwoch, 
27.02.2019, um 14:30 und 18:00 Uhr
Seit Dezember bereiten sich die Schauspieler und „Backstager“ der 
Klassen 7 bis 9 der Freien Schule auf das Theaterstück vor, eine neue, 
frei interpretierte Bühnenadaption des bekannten Buchs.
Den gebührenden Rahmen bietet diesmal die Talvogtei Kirchzarten. 
Der Einlass in die „Große Stube“ beginnt eine halbe Stunde vor der 
Veranstaltung. Der Eintritt ist auf Spendenbasis. 
 
 
Schwarzwaldverein Dreisamtal-Kirchzarten e. v. 
Für die „Zweitägige Wanderreise auf der Hochfläche der Baar“ vom 
15. bis 16.6.19 können sich Mitglieder des SWV noch bis 28.2.19 bei 
den Wanderführern unter Tel. 07661 3095 anmelden. Dort gibt es 
auch weitere Informationen und auch auf der Website unter www.
swv-dreisamtal.de. 

Mitgliederversammlung 09.03.2019 
Schwarzwaldverein Dreisamtal-Kirchzarten e.V. 
Gasthaus Löwen Kirchzarten 19.00 Uhr 

 Tagesordnung
1. Begrüßung durch den Vorsitzenden
2. Totenehrung
3. Geschäftsbericht des Vorstandes
4. Tätigkeitsberichte der Fachwarte
1. Bericht des Schriftführers
2. Bericht des Wegewartes
3. Bericht des Wanderwartes
4. Bericht des Naturschutzwartes
1. Bericht des Kassierers
2. Bericht der Kassenprüfer
3. Entlastung des Vorstandes
4. Grußworte
5. Ehrungen langjähriger Mitglieder
6. Anträge und Wünsche
7. Verschiedenes
 
Nach der Mitgliederversammlung Feier zum 60-jährigen Jubiläum 
 
 
Aktion Eine Welt Dreisamtal e.V. 
Der Weltladen Kirchzarten lädt herzlich ein zum nächsten Mitarbei-
tertreffen. Es findet am Dienstag, den 26. Februar um 19.30 Uhr im 
Hofgut Himmelreich statt. Unter anderem werden folgende Themen 
diskutiert: Aktuelles aus dem Laden / Vorbereitung Mitgliederver-
sammlung / Ostergeschäft / Neues vom Dachverband 
Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme, auch Gäste sind herzlich will-
kommen. 

NABU-Gruppe Dreisamtal 
Die NABU-Gruppe Dreisamtal trifft sich zu ihrem monatlichen Tref-
fen, am Donnerstag, 28. Februar 2019 um 18.30 Uhr im Gasthof 
Himmelreich, links im Nebenraum. Hier werden die jeweils aktuellen 
Themen besprochen. Jeder, der an der Arbeit des NABU Dreisamtal 
Interesse hat und sich informieren oder mitmachen will, ist herzlich 
eingeladen. Weitere Termine und Infos unter www.nabu-dreisamtal.de. 
 
 
„Sonntags-Café für ALLE“ 
Sonntag 24. Februar 2019 von 14.00 – 17.00 Uhr im Quartier-
streff 20, Bahnhofstr. 20, Kirchzarten. 
Für Menschen jeden Alters – mit und ohne Handicap & mit und ohne 
Migrationshintergrund, sowie Alleinstehende. 
Vortrag: „Leben Beim Ring der Körperbehinderten – Kritik und 
Ausblick“ von Dr. Johannes Fähnle 
Wir heißen Sie ganz herzlich willkommen, auch freuen wir uns über 
eine Spende von 5.- Euro, um die Kosten für Kaffee und Kuchen, so-
wie Materialien und die Einladung von Referenten abzudecken. 
Nähere Auskünfte erhalten Sie bei: 
Gabriele Fabri (07661/988677) oder Martina Hog (07661/62119), 
E-Mail: tinahog68@web.de 
 
 
Kulturkreis Dreisamtal 
So. 24.2., 11-12 Uhr - „Ich bin nicht Heinz Erhardt!“ 
Eine musikalische Matinee von und mit Claudia Zimmer und Herwig 
Rutt aus Tübingen. Friedrich-Husemann-Klinik Buchenbach, Rapha-
elsaal. 
 
 
Kneipp Verein Kirchzarten e.V. 
Beckenboden-Training 
Ein starker Beckenboden unterstützt nicht nur die inneren Organe 
in ihrem Halt und ihren Funktionen, sondern hilft auch den Rücken- 
und Bauchmuskeln ihre Aufgabe etwas „entspannter“ zu erledigen. 
Kursbeginn: Montag, 25.02.19, 9.00-10.00 Uhr oder 10.15-11.15 Uhr 
Ort: Gymnastikraum im Wohn- und Pflegeheim 
Kosten: 50 € für Mitglieder, 65 € für Nichtmitglieder für 10 Termine 
Anmeldung: Frau Manjula G. Honnes, 
Tel: 07661/ 9689973, mobil 0173 9316826 
 

Orgelkonzert zur Fasnet
Heiteres und Unerhörtes auf der Königin der Instrumente mit 
Christian Wehrle 
Sonntag | 24. Februar 2019 | 16:16 Uhr, St. Gallus Kirchzarten 
Die Kirche wird beheizt. Großzügige Spenden zugunsten von ver-
armten Organisten werden erbeten. 
 
 

Großer Kinder-Kleider- und Spielzeugmarkt  
in der Aula des BBZ Stegen 
Am Samstag, den 23. März findet in der Aula des Bildungs- und Be-
ratungszentrums für Hörgeschädigte in Stegen der erfolgreiche Kin-
derkleider- und Spielzeugmarkt von 12:00 bis 16:00 Uhr statt. Der 
Erlös kommt dem Schulkindergarten zugute. 
Die Standgebühr beträgt 8 Euro plus Kuchen. Die Tische können ab 
sofort unter der Telefonnummer 07661- 9036932, Frau Kondziolka, 
reserviert werden. 
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Gottesdienste der Pfarreien Mariä Krönung 
Oberried und St. Laurentius Hofsgrund 
FREITAG, 22.02. Kathedra Petri  
Oberried 14.30 Rosenkranz für die Kranken  
Oberried 15.00 Eucharistiefeier 
Ged. an: zu Ehren der Muttergottes im bes. Anliegen  
SAMSTAG, 23.02. Hl. Polykarp  
Oberried 18.00 Rosenkranz  
Oberried 18.30 Eucharistiefeier am Sonntagvorabend 
  Ged. an: Elli Albrecht (1. O.); Franz Ketterer 
  (3.O.); Christian u. Adolf Schonhart; Berthold 
  Jautz u. Tochter Doris;   
SONNTAG, 24.02. 7. Sonntag im Jahreskreis 
L1: 1 Sam 26,2.7-9.12-13.22-23 L2: 1 Kor 15,45-49 Ev: Lk 6,27-38  
Hofsgrund 8.45 Eucharistiefeier 
  Ged. an: Matthias Lorenz (Jtg)  
Kirchzarten 10.30 Eucharistiefeier  

 
Evang. Heiliggeistgemeinde  
Kirchzarten mit Oberried 
Evang. Pfarramt: 
Schauinslandstr. 8, 79199 Kirchzarten, Tel. 07661-62010, 
Email: eki-kirchzarten@t-online.de 
Pfarrer: Philipp van Oorschot, Tel. 904810 
 
Gottesdienste: 
Samstag, 23.2.19 
15.30 Uhr Gottesdienst (Pfr. van Oorschot) in der Johannes-
 kapelle beim Oskar-Saier-Haus 
Sonntag, 24.2.19, Ev. Gemeindezentrum, Schauinslandstr. 8, 
10.00 h Gottesdienst (Pfr. van Oorschot), Kindergottesdienst
 

Freitag, 1.3.19, 
18.30h Ökumen. Gottesdienst zum Weltgebetstag in der 
 kath. Kirche St. Gallus, Kirchzarten 
Sonntag, 03.03.19 Ev. Gemeindezentrum, Schauinslandstr. 8, 
10.00 h Gottesdienst mit Abendmahl (Pfr. van Oorschot), 
 kein Kindergottesdienst 
 
Weitere Veranstaltungen 
Donnerstag, Evang. Gemeindezentrum, Schauinslandstr. 8 
21.02.19 19.30 Uhr Abendgebet 
28.02.19 19.30 Uhr kein Abendgebet 

Musikalische Gruppen (nicht in den Schulferien) 
Gospelchor: 
montags, 18.00 – 19.30 Uhr im Ökumen. Zentrum, Stegen, Dorfplatz 14
Kammerorchester: 
mittwochs um 20 Uhr im Ev. Gemeindezentrum Kirchzarten.
Infos Evang. Pfarramt, Tel. 07661/62010 
Kantorei: 
freitags um 19.30 Uhr im Ev. Gemeindezentrum Kirchzarten.
Infos Evang. Pfarramt, Tel. 07661/62010 
 
Blaues Kreuz freitags, 19.30 Uhr: 
Gesprächsgruppe für Suchtabhängige und deren Angehörige im 
Clubraum des Ev. Gemeindezentrums, Kontakt: www.blaues-kreuz.
de/ov-freiburg, Tel. 0761/285830-0 
 
Konzert: 
Ev. Gemeindezentrum Kirchzarten 
Sonntag, 24. Febr. 2019, 17.00 Uhr 

MELODIE! 
Werke für Violoncello und Klavier 
von J. Brahms, F. Alfano und S. Rachmaninoff 
 
Philipp Schiemenz, Violoncello / Klaus Simon, Klavier 
 
Eintritt frei – Spenden erbeten 
 



Rechtsanwaltsfachangestellte(n) gesucht
Zur Verstärkung unseres engagierten Teams suchen wir
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine(n) Rechtsanwaltsfach-
angestellte(n), gerne auch als Berufsanfänger(in).
Wir bieten ein sehr angenehmes Arbeitsumfeld, eine 
leistungsgerechte Vergütung und einen interessanten,  
vielseitigen Arbeitsplatz. Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an:
Dr. Bausch, Zipse, Schlageter & Partner PartmbB
Merzhauser Str. 74, 79100 Freiburg, Tel.: 0761/4010811 
mail: info@bauschundpartner.de 

Arztehepaar 
sucht neues Zuhause im Dreisamtal zu kaufen über 
Postbank Immobilien GmbH | Tel. 0761/15678-161 

Medienzusteller (m/w/d) gesucht!
Für die tägliche Zustellung der Badischen Zeitung

suchen wir in Ihrem Wohnort im Dreisamtal 
zuverlässige Mitarbeiter. Sie sind Frühaufsteher,
dann sollten Sie mit uns Kontakt aufnehmen. 
Wir bieten eine interessante Tätigkeit in Voll- 

Teilzeit, oder als Minijob. 
Medienservice-Freiburg, Tel. 0761/897 600-0 

Mail: info@medienservice-freiburg.de



0 77 71 93 17-11

0 77 71 93 17-40

anzeigen@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de

PRIMO-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG

STARTEN SIE INS NEUE JAHR MIT

6 Anzeigen schalten - 4 Anzeigen bezahlen 
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Starten Sie mit unserer
beliebtesten Aktion ins neue Jahr!
Deswegen ist uns das Jahr 2019 von Anfang an sym-
pathisch.  Dieses gute Gefühl möchten wir gerne mit 
Ihnen teilen. Schalten Sie in den ersten Kalenderwo-
chen 6 Anzeigen und bezahlen nur 4. Na? Fühlt sich Ihr 
Jahresanfang schon gut für Sie an? Unsere Aktion gilt 
vom 7.1. bis 28.2.19 in den Kalenderwochen 2 bis 9.

Es gelten unsere AGB (siehe www.primo-stockach.de) und 
unsere aktuelle Preislisten für Gewerbetreibende und Wer-
beagenturen (gültig ab 1. Januar 2019). * Um in den Genuss 
dieser Aktion zu kommen liefern Sie bitte ihre druckfähi-
gen, fertigen Anzeigenvorlagendaten bis donnerstags, 9 Uhr 
in der Vorwoche. Ebenfalls bitten wir um die Abbuchungs-
erlaubnis, andere Zahlungsmethoden sind ausgeschlossen. 
Ihre Anzeigenschaltung muss durch sechs teilbar (wöchent-
liche Erscheinungsweise) oder durch vier teilbar (14-tägige 
Erscheinungsweise) sein und in sechs/ vier aufeinanderfol-
genden Wochen geschalten werden. Alle bestehenden Ra-
batt-, Abschluss- und Skontovereinbarungen mit unserem 
Verlag sind außer Kraft gesetzt. Jedoch wird das mm-Vo-
lumen Ihrem Kundenkonto gutgeschrieben. Farbzuschläge 
sind nicht rabattierfähig. Die zwei günstigsten Ausgaben 
sind für Sie kostenlos. 

Unsere 

Neujahrsaktion 

für Sie!

%





Fasnet im
Am Schmutzige Dunschdig gitt’s 
Fasnetsuppe ab elfi

Um 18.00 Uhr isch Umzug vum Bürger-
hus zu uns in Hof für große un kleine Hem-
glunki mit Glühwie, Schoki un Berliner

Un dann isch im Schlupfloch de Goggel los

Am Rosemendig isch d’Wirtschaft uff un
um 15.00 Uhr macht’s Schlupfloch uff
mit Live-Musigg un Barbetrieb
Am Fasnet-Zieschdig gitt’s Fisch

‘s Hof-Team

Nachhilfe 
Kl. 4 bis zum Abi 

Ma, De, Eng. sehr preiswert. 
(gewerblich) 015792463601 


